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§ 1 Ventragsgegenstand

Dieser Vertrag regelt die Übertragung der Aufgabe nach § 50 Sozialgesetzbuch-
Kinder- und Jugendhilfe (§GB Vill) in Verbindung mit § 151 Zif'fer l und 2 Gesetz
über die Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit (FamFG) vom Bezirksamt Hamburg-Nord - Fachamt Jugend' und Fami-
lienhilfe zur Ausführung auf den Träger der freien Jugendhilfe S'& S gemeinnützige
Gesellschaft für Soziales,f bH * Sozialarheit irn Norden (nachfolgend ,,frägel'). D-ie
rechtliche Grundlage zur Übertragung dieser Aufgabe stetlt § 76 Abs. t SCg Vtf i Oar,'
Die inhaltliche Ausgestaltung erfolgt in einer Leistungsvereinbarung, welche Be-
standteil dieses Vertrages und des Zuwendungsbescheiäes ist.

§ 2 Gesamtverantwoftung

Gem. § 76 Abs. 2 SGB Vlll bleibt das Bezirl<samt Hamburg-Nord als Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe weiter für die Erfüllung der mit diesem Verlrag übertr:agenen
Aufga be verantwortlich.
Zur §icherstellung dieser forlbestehenden Verantwortung für die Erfüllung der zur
Ausführung übertragenen Aufgabe er:stellt der Träger bis zum 31.03. jeden Jahres
einen Bericht über die irn Vorjahr geleisteie Arbeit. Näheres über das Berichtswesen
ist in der Leistungsvereinbarung bestimmt.
Darüber hinaus wird gem. § 5- dieses Vertrages eine Begleitgruppe aus Vertretein
des Bezirksamtes und des Trägers gebildet.
Bei Beschwerden von Prozessbeteiligten oder des Familiengerichtes über das Han-
deln des Trägers kann das Bezirksamt nach Klärung des Sachverhattes ggf. Abhilfe
verlangen oder die Bearbeitung in eigener Hoheit foftsetzen, Darüber hinlus kann
das Bezirksamt jederzeit Einsichtnahme in die beim Träger geführte Fattakte neh-
men.
Zur Wahrnehmung dieser Funktion bestimmt das Bezirksamt Hamburg-Nord eine
Person

§ 3 Leistungcn des Trägers

Der Träger verpflichtet sich, alle während der Vertragslaufzeit in § 1 benannten Fall-
konstellationen fachlich verantwortlich und zeitnah im Sinne der Leistungsvereinba-
rung zu bearheiten
Der Träger beschäftigt zur Wahrnehmung der übertragenen Aufgabe nur festange-
stellte und fachlich qualifizierte Dipl. Sozialpädagogen oder Dipl. Psychologen, die
eine persönliche Eignung i,S, des § 72 SGB Vlll besitzen und ausschließlich diese
Aufgabe im Bezirltsamtsbereich Hamburg-Nord wahrnehmen. Ausnahmen sind mit
dem Fachami Jugend- und Familienhilfe abzustimmen,

§ 4 Aufklärung und Bqlehrung naoh dem Verpflichtungsgesetz

Der Träger benennt die von ihm zur Wahrnehmung der übertragenen Aufgabe be-
schäfiigten Personen gegenüber dem Bezirksamt Hamburg-Nord, Zur Verpflichtung
auf die gewissenhafte Erfüllung der übertragenen Obliegenheiten fuhrt das Rechts-
amt des Bezirksamtes Hamburg-Nord nach dem Gesetz über'die förmliche Verpflich-



tung nichtbeamteter Personen - Verpflichtungsgesetz (VerpflG) zeitnah eine mündli-
che Aufklärung und Belehrung durch, Über die Verpflichtung wird eine Niederschrift
gefertigt.

§ 5 Begleitgruppe

Zur fachlichen und l<onzeptionellen Weiterentwicklung der übertragenen Aufgabe
wird eine Begleitgruppe gebildet. Näheres über die inhaltliche Ausgestaltung, der
personellen Zusan'lmensetzung oder den Tagungsrhythrnus ist in der Leistungsver-
einbarung bestimmt.

§ 6 Finanzierung

Die Finanzierung edAlgl_l$ Rahmen einer Zuwendung. Die Höhe der Zuwendung
beträgt derzeit "ä.e€ 

jährljch. Bei Beginn oder Encle der Verlragslaufzeit im
laufenden Kalenderjahr steht dem Träger eine Zuwendung in anteiiiger Höhe zu. Die
Zuwendung wird in Abschiägen in Form von Fallpauschalenl erbracht.
Die Zuwendung wird für jedes Jahr neu vergeben. Es besteht daher kein Anspruch
auf eine bestimmte Zuwendungshöhe.

§ 7 Datensehuteklausel

Der Träger verpflichtet sich, bei der Durchführung der Aufgabe alle datenschutzrecht-
lichen Bestimmungen des Sozialgesetzbuches, des Bundesdatenschutzgesetzes
sowie der Datenschutzgrundverordnung zu beachten und anzuwenden.

§ I Verpfliehtungserktänun g

Der Träger erklä11 mit seiner Unterschrift,
1. dass er und seine Mitarbeiter nicht nach der Technologie von L, Ron Hubbard

arbeiten,
dass weder er noch seine Mitarbeiter nach der Technologie von L. Ron Hub-
bard geschult werden bzw. keine Kurse und/oder Seminare nach der Techno-
logie von L. Ron Hubbard besuchen und

dass er die Technologie von L. Ron Hubbard zur Führung undloder zur Durch-
führung von Fortbildungsmaßnahmen ablehnen.

§ I Geltungsdauer und ordentliehc Kündigutlg

Dieser Vertrag hat eine Gültigkeit bis zum 31.12.2ü21. Der Vertrag verlängert sich im
gegenseiiigen Einvernehmen jeweils für ein Jahr. Das Einvernehmen gilt als herge-
stejtt, wenn nicht bis zum 30.06. des laufenden Jahres von einer Verlragspartei die

Beendigung des Vertragsverhältnisses für das nächste Jahr gegenüber der anderen
Vertragspartei schriftlich erklärt wurde, ln diesem Fall endet der Vertrag zum Jahres-

I Die Flöhe dct. Fallpauschale rvird jälulich von der llehörde ['Ll Arbcit, Sozia]es, Fainilie und Integlalion

(llASFl) - Arnt lür'liarnilic bcstirlrnlt.

t.
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ende des laufenden ,Kalenderjahres. Spätestens zum 01.01,2031 wird die überlra^
gung der Aufgabe gem. § 1 dieses Vertrages vom Bezirksamt Hamburg-Nord neu
ausgeschrieben :

§ {0 Fristlose Kündisung

Der Vertrag kann fristlos. gekündigt werden, wenn eine der Veriragsparteien ihre
Pflichten aus.diesem Vertrag grolr fahrlässig oder vorsätzlich verletzt oder der Leis-
tungsvereinbarung trotz schriftlichen Hinweises auf die bestehenden Verpflichtungen
nicht nachkommt. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen
Darüber hinaus kann der Vertrag vom Bezirksamt Hamburg-Nord fristlos geltündigt
werden, wenn es sich aus hauswirtschaftlichen Gründen dazu gezwungen sieht, weil
keine dem Zuwendungszwecl< entsprechenden Haushaltsmittel zur Verfügung stehen
oder die Mitarbeiter des Trägers sich im Zusammenhang der Ausführung'der über-
tragenen Aufgahe einer Straftat nach §§ 133, 201 , 2oJ, 204, ig1-335, 353b Strafge-
setzbuch (StGB) schuldig machen.

§ 11 Salvatorise he Klausel

Anderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der schriftlichen for*.
Mündliche Vereinbarungen sind für beide Vertragsparteien nicht bindend.
§ollte eine der Bestimmungen dieses Vertrages rechtsunwirksam sein, so wird sie
durch die gesetzliche Vorschrift, oder uuenn eine solche Vorschrift nicht vorhancjen
ist, durch eine solche Regelung, die die Veriragspaftner nach Treu und Glauben zu-
lässigerweise getroffen hätten, wenn sie von der Nichtigkeit Kenntnis gehabt hätten,
ersetzt. Die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen wird dann hiervon nicht berührt.

ln k rafttreten

Dieser Vertrag tritt am 01.01 .2A21 in Kraft.

Hamburg, den 12.06.2020

für das Bezirksamt Hamburg-Nord

I.ii',',,:li,'lil;1,:i ri i I i,,ii l1 !!r i1 g.1t1 l\,i r ;,1,, 1
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1 . Leisturmssgegenstand

Diese Leistungsvereinbarung regelt die wesentlichen Leistungsmerkmale bzgl. der im
Rahmen vom Bezirl<samt Hamburg-Nord - Fachamt Jugend- und Familienhilfe auf §
& S gemeinnützige Gesellschaft für Soziales mbH Sozialarbeit im fJorden
Kind(ge)Recht (nachfolgend ,;Träger") zur Ausführung über^tragenen Aufgabe gemäß
§ 50 Sozialgesetzbuch- Kinder- und Jugendhilfe (SGB Vlll) in Verbindung mit § 151 Ziffer
1 und 2 Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und Angelegenheiten der freiwilli-
gen Gerichtsbarkeit (FamFG),

Der Träger wird in folgenden Kindschaftssachen in familiengerichtlichen Verfahren tätig:
1. § 151 Ziffer 1 FamFG * elterliche §orge
2. § 151 Ziffer 2 FamFG - Umgangsrecht

ä" lnhalt und Urmfang der Lcistung

2.'!. Regelverlaufl

2, 1 .1, lnhaltliqhe Ausqestaliunq

Vorbemerkung:

Es wird angestrebt, dass die Beratungsgespräche gemeinsam mit beiden Elternteilen ge-
führt werden. Allerdings zeigt die Praxis, dass die hochstrittigen Ettern häufig nicht bereit
oder in der Lage sind, sich von Anfang an auf gemdinsame Gespräche einzulassen. ln
diesen Fällen beginnt der Beratungsprozess mit den Eltern in Einzelgesprächen und
mündet - wenn möglich - zum späteren Zeitpunkt in ein gemeinsames Gespräch.

in der Regel werden die nachfolgenden lnhalte in bis zu 5 Beratungsgesprächen bear-
beitet.
Der Verlauf einer Beratung kann im Einzelfall vom regelhaften Vorgehen abweichen,
wenn dieses fachlich notwendig und begründei ist; ln Ausnahmefällen werden dem Ge-
richt auch vorläufige soziatpädagogische Stellungnahmen zur Ver-fr.igung gestellt. Zum
tnhatt der Leistung gehört in Einzelfäilen auch die Durchführung 'ron Hausbesuchen. Die-
ses kann z.B. im Rahmen von Amtshitfe erforderlich sein oder um einem Kind zusätzliche
Belastungen zu ersparen.

1. Beratungsgespräch

Nach Erhatt aller notwendigen Unterlagen aus dem ASD *erde* beide Eltern, vor dem
Gerichtstermin, zum Gespräch eingeladen. Hier klären die Beraterinnen die Eltern über
die Rolle und Aufgaben der Beratungsstelle Kind(ge)Recht im familiengerichtlichen Ver-
fahren auf. Ebenso erhalten die Eltern lnformationen zur elterlichen Sorge und zum Urn-
gangsrecht. Den Eltern wird verdeutlicht, dass im Vbrdergrund der Beratung das Wohl
des Kindes steht und nicht die Aufarbeitung ihrer momentanen Beziehungsebene,
Ebenfalls werden die konkreten Anliegen der Eltern thematisiert. Die Beraterin klärt mit
den Eltern,. ob sie l<ooperations- und'kommunikationsfähig genug sind, um gemeinsam

t Grundlage sind die harnburgweit abgestimnrten ,,Glundsätze zur l,eishrngserbringung durch Freie Träger bei fuini-
liengerichtlichen Yerfahlen in str:ittigen Sorgclechts- und Unrgangsfiillen" votn 08.09.?014



an einer tragfähigen Vereinbarung zum Wohlerdes Kindes zu arbeiten. Sollte eine posi-

tive Basis zwischen den Eltern bestehen, so wird diese,{ür weitere Gespräche in der Be-

ratungsstetle genutzt,
Falls bereiis im Er"sigespräch deutlich wird, dass die Konflikte zwischen den Eltern eine

gemeinsame Gesprächsebene z. Zt. unmöglieh machen, so wird tjen Eltern empfohlen,

iorerst eine Erz'ie'hungsberatungsstelle aufiusuchen oder sich unterstützende Hilfe beim

nbn oo*r eine Unter*iüt.rng inlorm einer Mediation zu suchen, um ggf. zum späteren

ieitpuntrt die Gesprache in-der Beratungsstelle Kind(ge)Recht fortführen zu kÖnnen,

uieÄe Empfehtung wird auch im Gerichtstermin kommunizieit'

Sollte es möglich sein, dass ein l(onsens zwischen den Eltqrn herzustellen, dann ltann

Jer familiengärichliche Antrag eines Elternteils zurückgezogen und ein-e elterliche Ver-

einbarung mit Unterstützung där Beraterin, außerhalb eines Gerichtsverfahrens, erarbei-

tet, protokollierl und umgesetzt werden' 
,!,.,- - . : -r^--

Während des ersten eeätungsgespräches werden die Eltern darüber informiert, dass es

oie Äufgabe der Beraterin ist,*e6enialls mit dem Kind zu sprechen, damit sich sie sich ein

rumfang"reiches Bild von der besamtsituation aller Beteiligten machen kann. Ein Termin

für dieses Gespräch wird vereinbart.
ln der Regelwird am Anfang des Beratungsprozesses durch die Beraterin geprüft, ob ein

Verfahrensbeistand für die-Belange des kindes sinnvoll erscheini. Dessen Einsatz wird

je nach Beurleilung dem Gericht empfohlen'
lm ersten Gesprac'h werden ebenso die Anliegen der Eltern hinsichtlich ihres Kindes ge-

kläfi
Desweiteren erfiagt die Beraterin, welche Unterstützungsangebote die Eltern bereits an-

l*no**"n Ozw. a'uffesucht haben (.2.B. ASD, EB usw,) und welche Kiärungsversuche

sie selbst unternomräen haben, um sicn im Umga4g rnit dem Kind und in der Ausgestal'

tung der elterlichen Sorge zu einigen.

Au{ierdem werden ,ur {ug"n.eitigen Erreichbarkeitfehlende Daten ausgetauscht'

2. BeratungsgesPräch

Die Eltern stellen konkret ihre erarbeiteten vorschläge unter Einbezienung der Ressour-

cen beider Elternteile und des Kindes vor. Dabei werden auch die Vorbehalte eines El-

ternteils gegenüber dem iewei)igen anderen Elternteil einbezogen'

ln diesem Termin wird alch abgesprochen wann, wo und in welcher Form das Kind in

die Beratung eingebunden werdän soll'

Sollte es in diesem Gespräch zu Konflikten zwischen den Eltern kommen und keine sinn-

volle Einigung zwisohen den Ettern realistisch erscheinen, wird ihnen an dieser Stelle das

Beratungäanlenoi der Erziehungsberatungsstelle, des ASDs oder die Nutzung einer

Kurzzeitlnter{ention im Rahmen 
-eines 

sHA-Projektes empfohlen bzw. nahegeleg! Dl*

weiterführende Beratung bei Kind(ge)Recht. wird dann so tange unterbrochen, bis die

Eltern in der Lage sind, öicir aut einä konstruktive Beratung einzulassen 1nd mit Hilfe der

Beraterin eine gemeinsame und tragfähige Vereinbarung zur elterlichen Sorge oder zum

ü*grng mit däm Kind zu erarbeitän. ln Einzelfällen wird kein weiteres Beratungsge-

,pär, inetrr bei Kind(ge)Recht angeboten, wenn im Anschluss eine Gerichtsverhand-

lung stattfindet, in der alles Weitere geregelt wird' .., :

Eine Rllckmeldung der Mitarbeiter des ÄsD*, der EB oder der Kurzzeitintervention mit

lustimmung der bätroffenen Eltern sowie dieser Eltern selbst, über das dort entwichelte

Eig"nni*, ä rcinoqg*)Recht, hat sich i. d. R. als hilfreich für den weiteren Beratungs-

odär Unterstützungsverlauf gezeigt'
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3. Beratungsgespräch

Das Gespräch wird mit dem Kind altersgemäß geführ1 und dient dazu, dass sich die Be-

raterin einen Überblick über den Entwicltlungsständ des Kindes und ggf über seine Wün-
sche verschaffen l<ann. Außerdem kann die Beraierin so einen Einblicl< in die soziale
Einbindung des Kincles sowie über die Art der Beziehung zu beiden Elternteilen gewin-
nen. Hierbeiwerden häufig Methoden wie die Arbeit mit dem Familienbrett, Spiele, Malen
etc. eingesetzt
lm Einzelfali wird geprüft, wie sinnvoll und notwendig eine Kooperätion mit dem Verfah-
rensbeistand ist,

4. Beratungsgespräch

Dieses Gespräch hat fotgende lnhalte:

Lr Vorstellung und Zusammenfassung der bisherigen Gesprächsergebnisse
ö Ggf. edolgen ergänzende Hinweise / unterstützende Angebotsempfehlungen (El-

ternschule, Elterntraining usw. ) durch die Beratungsstelle Kind(ge)Recht
o Erarbeitung eines konsensualen Vorgehens bzgl. eier strittigen Fragestellung auf

der Grundlage der bisherigen Gesprächsergebnisse
o Sollte keine Einigung möglich sein, präsentiert die Beraterin ihre fachliche Sicht-

weise
o Das lVlinimalziel dieses Gesprächs ist die Absprache eines probeweisen Vorge-

hens.
o Die Ettern haben die Möglichl<eit, als Unterstützung die fachliche BegleitLlng einer

zeitiich begrenzten Kontaktanbahnung zwischen dem umgangsbegefrrenderr El-

Bei Bedar-f werden im Verlauf der Beratung Zwischeninformationen in Form von Proto-
kollen an das Familiengericht gesandt.

Sollten sich die Eltern nicht auf eine gemeinsame Vorgehensweise einlassen ltönnen,
wird das Ergebnis der bisherigen Gespräche und eine Positionierung zu der gerichtlich
zu entscheidenden Fragestellung im Rahmen einer mündlichen oder schriftlichen Stel-
iungnahme an das Familiengericht abgegeben. ln diesem Fall entfällt das 5. Beratungs-
gespräch.

5. Beratungsgespräch

lm abschließenden Gespräch werden mit beiden Elternteilen die bisher gemachten Er-

fahrungen reflektiert und falls notwendig, Veränderungen oder eine Optimierung erarbei-
tet.

2, 1,2 Formale Abwicklunq

Das Familiengericht übersendet in den o.g. Fallkonstellationen die Antragsschrift an den
örtlich zuständigen Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD). Der ASD tätigt dann folgende
Arbeitsschritte:

1. Prüfung der örtlichen Zuständigiteit
2. AnlagJeiner Gerichtsal<te gemäß der DA Aktenführung
3. Einpflege der Daten in das jugendamtliche Fachverfahren JUS-lT



4. Absendung eines lnformätionsschreibens an das Familiengericht mitder Benach-

richtigung,dassderVorgang,u,endgültigenBearbeitungandenTrägerüber.
sandl wurde.

S.FallsbereitsauseinemanderenArbeitszusammenhangei!q'Fallzuständigt<eit
beim ASD besteht, informiert du* n§O-C*schäftszimmer die fallzuständige Faqh-

tätf un.r Oie finteitung des familiengerichtlichen Verfahrens

6, Absendung der Gerichtsakte an den Träger'

DerTrägerwirdnachErhaltde|GerichtsaktezeitnahinjedemEinzelfallimRahmender
oben dargesteltten ionutttlrt',*n artg**iältutü t*g und däkumentiert seine Tätigkeit nach

Maßgabe der DA nt<tänrur,rung. Als ,*itnrr,ät Bäginn der Bearbeitung wird verstanden'

dass der Träger spätestens einen vronäi nä.h Ein§ang 
der Akte vom A$D seine Tätigkeit

in einem Einzelfall aufnimmt, Deru.a. in § f SS F.uInFG genannte Tatbestand des Um-

gangsrechts führt ruiärrfouung des Vorra'ng- und Beschi-eunigungsgebotes' Diese Ein-

zelfä,e werden vom Träger umgehenu uerrüeitet. Nach Abschruss des familiengerichtli-

chen ver-fahrens inj*t-uä*riraitiger 
gur.hruur) sendet:der Träger die Gerichtsarrte an

;; ililh =-tta*,iä*ä§ö;;tüä, 
wo uiese bi* =u' 

vernichtuns archiviert wird'

sorte im verrauf des Verfahrens der zur Bestimmung der örtlichen Zuständigkeit maß*

oebliche Elternteil '* J;; anderen geiirt(samtsbereich verziehen' wird die örtliche Zu-

:* ;:äii ää-. Äs p u nter Beachtu n g ä-i,Äiu.itsrichrinie .zu r p rüfung der örri ichen Zu-

.iärJiöx"it" an diesen Bezirk abgegeben

sollte dem Träge, d"; u;;;g 
""**r 

Eiternteils bekannt werden, teilt er dies umgehend

dem zuständigen ASD mit'

2.2. Begleiteter Urmgan g

rm Rahmen der übernahme der Aufgabe nach s b0 sGB v* durch den Träger trifü dieser

auch eine jugenaa;r1iär,* nr=rug* däiun*r, oü ein vor dem Farniliengericht anhängiger

Umgangsrechtsfall äin-,g""ignetär.ratti'-im siont von § 18 Abs' 3 SGB Vlll (Hilfestellung

bei der Ausubung ;;;i;ihi[."hei oder vereinbafter Umgangsregelungen) ist' also keine

entsprechenden Relsourcen im soziaien-u*t*to des Kindes (verurandte usw.) vorhan-

gT;'ä1'-r wendet zur Prüruns dar:über, o!.!i*,Y::l11etzung*ry?n § iB Abs 3 sGB

Vlll vorliegen, die unten genannten iritl-ta^ae und die in d-er Rahmenkonzeption für

den Begleiteten U*gä;OTn Hamburg d;t BSF genannten Standards verbindlich an'

1. Notwendigkeit
VerhattendesUmgangsberechtigtentässteineerheblicheKindeswohlgefährdung
vermuten

2. Geeignetheit h,,n, .uor^cn ninht
§achlicit;andereMaßnahmensindausgeschÖpftb;w'werdennichtalsangemes-
sen beurteilt
in h attt igh : öositive p rog n ose hi nsichfl ich ei ner zukü nfti gen eigenvera ntworilichen

Umgangsdurchführung . .

ZSUI7 U neg renztes u n d kait<u I ie rba res An g ebot

3, Bereitscnaft

wünschenswert ist eine positive"Hritung des erziehenden Elternteils zu der Durch-

führung des betreuten Umgangs
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Der Träger dokumentiefi seine Empfehlung in der Gerichtsakte. t(ommt der Träger zu
dem Ergebnis, dass ein Begleiteter Umgang gem. § 1S Abs. 3 SGB Vill empfohlei wer-
den sollte, informiert er umgehend die fallzuständige ASD-Abteilung.
Die Entschgi{unq darüber, ob das Jugendamt als sogenannter mitwirkungsbereiter Drit-
ter gem. § 1684 Abs. 4 BGB fungiert, kann nur vom A§D getroffen werdenl Ebenso kann
nur der ASD darüber entscheiden, ob im jeweiligen Einzelfall eine Leistung gemäß s 1B
Abs 3 SGB Vlll gewähr1wlrd.
Abweichungen von diesem Verfahren sind im Vorwege mit der Leitung der jeweils zu-
ständigen ASD-Abteilung zu klbren.

3. Beschwerdemanagement

Der Umgang mit Beschwerden im Rahmen dieses Beschwerdemanagements ist davon
gel<ennzeichnet, dass Beschwerden als nutzliche Hinweise zur Optimärung des bisheri-
gen Vedahrens genutzt oder der kritischen Reflexion von fachlichen StanJpunkten ver-
standen werden können und in diesem Sinne gegenüber dem sich Beschwerenden the-
matisiert und geklärt werden.

Beschwerden an der Tätigkeit des Trägers können von den übrigen Vedahrensbeteilig-
ten; dem Familiengericht oder dem ASD geübt werden. Dabei köÄnen Beschwerden ent-
weder diret<t an den Träger oder an den ASD, bzw. an das Jugendamt, als Gesamtver-
antwortlichen zur Erfüllung der Aufgabe gerichtet sein.

1. Gehen Beschwerden direkt beim Träger ein, versucht die für den Fall zustäridige
Beraterin des Trägers eine Klärung und Lösung herbeizuführen. Sie informiärt
von Anfang an die Leitung und ggf. das Team über die Beschwerde, um einen
fachlichen Austausch über die Beschwerde anzuregen.

2. Solite es nicht möglich sein, dass die Beraterin eine Klärung und Lösung der B+'.
schwerde erarbeiten kann oder die Beraterin kann z. B. auf drund von Uräub oder
Krankheit nicht auf die Beschwerde eingehen, übernimmt die Leitung des Trägers
verbindlich die weitere Bearbeitung der Beschwerde. Die Leitung nimmt zeiinah
mit der Beschwerdeführerln Kontakt auf und bietet ein Klärungsgesprach an. An
diesem Gespräch wird nach fachlicher Einschätzung der Leitun§ die zuständige
Beraterin oder eine andere Kollegin des Teams beteiligt.

3, ln Ausnahmefällen kann in einem weiteren Klärungsgespräch der Geschäftsführer
des Gesamtträgers unterstützend hinzugebeten werCen.

4. Während des gesamten Beschwerdeverfahrens wird der zuständige Regionallei-
. ter bzw. der zuständige A§D) über den Verlauf informierl.

5. Gehen Beschwerden beim A§D ein, wird die Beschr,verde an den Träger. mit der
Bitte um Klärung und Lösung weitergeleitet. Falls dieser Weg im Vorfeld von dem
sich Beschwerenden schon gegangen worden sein sollie, versuchen die für den
Fall öttlich zuständige ASD-Abteilungsleitung (ggf. der für den Falt zuständige
ASD-Mitarbeiter), die für dieses Ange-bot zusianäige Regionalleitung, die zustan-
dige Leitung des Trägers und die für den Fall zuständige Beraterin eine Klärung
und LÖsung herbeizuführen: Die Regelungen des für das Jugendamt geltencle
Qualitätsmanagementsystems zum Beschwerdemanagement sind hierbei vom
Jugendamt zu berücksichtigen,

Sollte zwischen dem Träger und dem ASD im Rahmen dieses Verfahrens lreine Einigung
bzgl. des weiteren Vorgehens erzielt werden, trifft die vom Bezirl<samt Hamburg-Nord



besiimrnte person (§ 2 des vertrages nach § 76 Abs. 1 sGB vlll) eine für beide seiten

verbindliche Entscheid u ng'

4. Datensehutz

Der Träger verpflichtet sich, bei der Durchführung der Aufgabe alle datenschutzrechtli-

cheir Besti,r*ung*n ues sca und der einschläg§en Datenschutzgesetze zu beachten

uncl anzuwenrren. Als rechiliche Grundlage dienf§61 Abs. 3 sGB Vlil in verbindung mit

§ 62 ff sGB vlll

Sozialdaten dürfen nur erhoben werden, die zur ErfÜllung dieser Aufgabe erforderlich

sind, Ein Austausch Jä* irag*rs mit dem ASD in den Fäilen, beidenen die Familien auch

dem ASD bet<anni sind, sini nur in den gesetzlich vorgesehenen Fällen und in dem dort

genannten umtrng ij;;;ig Grundsätiich ist daher in den Fällen, in denen ein Aus-

tausch zwischen oäm nsn-und dem Träger sinnvoll erscheint, eine Schweigepflichtent-

bindung der Betroffenen einzuholen

Von dieser Regeiung bleiben alle die Fallkonstellationen unberührt, in denen dem Träger

qewichtige Anhattsp"unr<]e tyl die,Gefährdung des Wohls-von Kindern oder Jugendlichen

im Sinne von § Ba SGB Vill bekannt werdän. Für ciie Erfullung der hier Übertragenen

Aufgabe gilt unein[e.;r"anr,t die zwischen dem Bezirksamt Hamburg-Nord und dem Trä-

g.tä...ürosseneVereinbarung gem' § 8a SGB Vlll'

];],.ii-ff,,,::::,,"ptioneren weiterentwickrung der rrbertrasenen Aursabe und der

inhaltllchen Feinabsiimmung wird unter der Federfuhrung des Bezirksamtes Hamburg-

Nord eine gegreitä;pp. g"ä10"t. Die Begleitgruppe setzt sich zusanrmen aus 2 Verlre-

tern des Trägers üno ,uJ 2 vertreterrr dis Bäzirksamtes Hamburg-Nord und tagt halb-

iährlich, lewelts im April und Oktober eines Jahres'

Der vom Träger zu ferligende sachbericht stellt die Disi<ussionsgrundlage des Begleit-

gruppentreffens im Apr:il eines Jahres dar'

Darüber hinaus tagt die Begleitgruppe bei Bedarf'

über die in der Begleitgruppe getroffenen Abspracfren wird ein Protokoll erstellt'

6. Beriehtsuresen

Der Träger fertigt bis zum 31.03. ieden Jahres einen sachbericht über die lm voriahr

gereistete Arbeit.-norg*na* punkte werden im sachbericht zahrenmäßig erfasst und be-

schrieben:
1. Anzahl der Fälle

o abgeschlo§sene Fälle zum Jahresende

o offene Fälle zum Jahresende

2. Sitzungsfrequenzen
3. Einheziehttng der Kinder



4. Hausbesuche
5, Anzahl der gemeinsamen Gespräche
6. Anzahl der tragfähigen, gemeinsamen Lösungen
7. Anzahl der Einzelgespräche
B, Anzahl der Fälle, in denen Gewaltschutzanträge gestellt wurdeL Nationalität
10. Anzahl der Beratungen mit Dolmetschern
l1.Anzahl der wahrgenommenen Termine zur Anhörungen bei Gericht
12. Besonderheiten

o z.B, besonders umfangreiche und schwierige Fälleo Fälle, in denen beide Eiternteile oder ein Eliernteil nicht erreicht wurclelwur-
den

o Fälle in Verbindung mit Amtshilfe
o Leid der Kinder

13, Wie wurden die Beratungen angenommen?
14 Supervision
'i5 Fortbildung der Beraterinnen
l6.Zusammenarbeit rnit dem JA, u.a :

o Anzahl KWG-Fälle, die an den ASD zurückgegeben wurden ;

o Empfehlung für eine Erziehungsberatung
o Empfehlung für einen begleiteten Umgang

17, Zusammenarbeit mit den Gerichten
1B Zirsammenarbeit mit dem Träger,,Begleiteter Unrgang,,
1§. Räumlichkeiten für die Beratungsarbeit
20. Perspel«iive

Der Sachbericht dient u.a. der Begleitgruppe als Grundlage zw Diskussion aktueller
Entwicklungen und der fachlichen und konzeptionetten Vüeiterentwicklung aur über-
tragenen Aufgabe.

7. Suatitätssieherung

Zum Zwecke der Qualitätssicherung und zur Wahrnehmung der Gesamtverantwor-
tung für die Erflillung der übertragurien Aufgabe nach § ?6 Äi; ä SöB viji nutzt oas
Jugendamt die Begleitgruppe.
Darüber hinaus werden insbesondere die aus Beschwerden gewonnen Erkenntnisse
für die Sicherstellung und die Weiterentwicklung der vom Träger vorgehaltenen fach-
lichen Qr-ralität genutzt

Der Träger stellt sicher, dass er ausschließlich fachlich geeignetes Personal im sinne
von § 3 des zwischeh ihrn und dem Fachamt Jugend- ünd Familienhilfe geschlosse-
nem Öffentlich:rechtlichen Verlrages beschäftigt^bie Geeignetheit wird färlaufend in
Ausübung der Fach- und Dienstaufsicht durch den Träger iichergestellt.
Zudem stellt der Träger sicher, dass seine t\fiitarbeiter*irinen sich färilaufend zum Kon-
text der übertragenen Aufgabe fortbilden,

ftir das Bozirl<samt Hamburg-Nord
L ic,ri:t t t'l,rr,r lrr I n t I i;r qi I [-r r r r'14 l'* r I l,r.{

[.lr.lr,rtrrt,Jirlf:trfl" ilr I Ij,1i .i:,.r ir ii: u
,Jrtii,:tttl::r,rl o

. l(iiriin'rcllstlirllo 7, 2ü;14:j I ltliirilr.riil
'ti-.!.: rl?[t ().'l ., l;iix: 42li 0.t " 
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Hamburg, den 12.06. 202ü



Sozialbehörde
Amt für Familie

Hamburg, den 19.07 .2021

zu den Grundsät zenzurL"iräl§S;bringung durch Freie Träger
bei familiengerichtlichen Verfahren in strittigen Sorgerechts- und Umgangsfällen

Bekanntgabe der Fallpauschale ab 1. Januar 2021 (rückwirkend)

Gemäß Abschnitt 4 der Grundsätze zur Leistungserbringung durch Freie Träger bei familienge-
richtlichen Verfahren in strittigen Sorgerechts- und Umgangsfällen vom B. September 2014 wird
mit dieser Anlage die Fallpauschale für die Finanzierung der auf Freie Träger überlragenen Fäl-
le ab 1. Januar 2021 (rückwirkend) bekanntgegeben:

Die Fallpauschale

gemäß Abschnitt 4 der Grundsälze zur Leistungserbringung durch Freie Träger
bei familiengerichtlichen Verfahren in strittigen Sorgerechts- und Umgangsfällen

beträgt ab dem 1. Januar 2021 (rückwirkend)

JEuro.
Aktualisierungen der Fallpauschale werden jeweils in einer neuen Anlage bekanntgegeben.
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Grundsätze zur Leistungserbringung durch Freie Träger bei familiengerichtli-
chen Verfahren in stntigen §orgerechts- und umgangsfällen

Die Jugendämter können die ihnen obliegende Mitwirkung in Verhhren vor dem Famitienge-
richt auf anerkannte Träger der treien Jugendhilfe (im Folgenden: Freie Träger) übertragen
{§ 50 sGB vlll in verbindung mit § 1§2 FamFG, § 76 Abs. 1 §GB vffi}. übertragbar im
Rahmen dieser Richtlinie ist die Mitwirkung in strittigen Kindschatssachen, die gemäß § 151
Nr. 1 und 2 FamFG die elterliehe Sorge und das Umgangs- und Auskunftsrecht betreffen.

Für die Erfüllung der Ar.rfgaben bleiben die Jugendärnter verantwortlich (§ 76 Abs. 2 SGB
vilr)"

1. Auf Freie Trägor übertragbare Fälle

Der Freie Träger wird täitig, wenn im familiengerichtlichen Verfahren

a) in strittigen Soryerechtsfällen Anträge auf

. Übertragung derAlleinsorge nach § 1671 BGB oder

. Übertragung der gemeinsamen eltedichen Scrge nach § 1626a BGB oder

b) in strittigen Umgangsfällen Anträge ar.rf Regelungen zum

. Umgang des Kindes mit den Eltem nach § 16&4 Abs. 1 BGB,

. Umgangsrecht anderer Bezugspersonen nach § 1 685 BGB oder

" Umgangsrecht des lelblichen, nicht rechtliehen Vaters nach § 1686a BGB

gestellt werden.

Der Freie Träger übemimmt alle in diesem Kontext vom Jugendamt zugewiesenen Fälle ein-
schließlich der Gerichtsvertretung.

2. Aufgaben des Trägerc

Grundläge für das Tätigweden eines Freien Trägers ist eine Vereinbarung zwischen Ju-
gendamt und Freiem Träger nach § 76 Abs. 1 SGB Vlll zur Mltwirkung im familiengerichtli-
chen Verfahren nach § 50 SGB Vlll i.V.rn. § 151 Nr. 1 und 2 FamFG.

Frir die Aufgabenwahrnehmung gehen insbesondere folgende GrundsäEe:

" Bie Beteiligten werden zeitnah und mit dem Ziel beraten, einvernehnnlich tragflihige Re^
gelungen für die Zukunfi zum Wohl des Kindes / Jugendlichen zu treffen-

. In der Regelfindet die Beratung mit beiden Eltemteilen gerneinsam sowie ggf. mit sonsti-
gen beteiligten Dritten statt.



2

' Kinder I Jugendliche werden gemäß ihrem Entwicklungsstand und ihrer Einsichtsfähigkeit
beteiligt. Kinder/ Jugendliche ab 14 Jahren sind irnmei zu beteitigen.

o Grundsätzlich sollen die ersten Kontakte im Rahmen des Beratungsprozesses vor
dem ersten frühen Gerichtstermin {§ 1s5 FamFG) stattfinden.

. Der Beratungsprozess ist zu dokumentieren.

' Es ist in schriftlicher Forn ein einvernehmliches Konzept zur Wahrnehmung der elterli-
chen Sorge und der elterlichen Verantwortung äinschließlich des Umganf,s zu entwi-
ckeln, das dem Familiengerieht als Grundlage für einen vergleich o*er äine-gerichliche
Entscheidung dienen kann.

' zur Mitwirkung im farniliengerichilichen verfahren gehören z.B-:

Teilnahme an den Gerichtsterminen, sicherstellung von vertretunq.- Unte,.richtung über" angebotene unrJ erbrachte Leisiungen,- Einbringung er:ieherischer und sozialer Gesichtspunkte .ur, Entwicklung des Kindes,- Hinweis auf weitere Müglichkeiten der t-litfe,
- beim FrÜhen Termin lnformation über den Stand des Beratungsprozesses,- sofern notwendig, schrifiliche gerichte/stellungnahmen,
- Miiwirken vor Erlass einer einstweiligen Anordnung.

Das Einlegen von Rechtsmitteln obliegrt dern Jugendamt.

Näheres zum Verfahrensablauf regeln die bezirklichen Vereinbarungen mit den Trägern.

' Die sszialräumliche Zusammenarbeit mit freien Trägem und.kommunalbn Einrichtungen /
Abteilungen sowie ggf. Vereinbarungen rnit den Familiengerichten oder Empfehlungen
von Arbeitskreisen zur Zusammenarbeit in familiengerichtlichen Verfahren sind zu be-
rücksichtigen- Üie datensehukrecfrtiichen Bestirnmungen der s§ 61 ff SGB Vlt sind zu
beachten.

o Bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für eine Kindesr+chsefährdung ist das
Gefährdungsrisiko gemäß § sa §GB Vlll abzuschäEen und ggf. daj Jugenoairt zu in-
formieren. Die Rahrnenvereinbarung zurn Schukauftrag Oer XinOer- und Jugendhilfe ge-
rnäß §§ 8a Abs- 4 und 72a Abs- 2 und 4 §GB Vlll vorn 11.12.2012 ist entsfrecheng än-
zuwenden.

3' Fachliche Kompetenz des Personats und organisatorische Erfordernisse
Das üom Freien Träger für die Aufgabenwahrnehmung eingesetzte personal sallte über fol-
gende Kompetenzen verfligen :

' ein abgeschlossenes Studium als §ozialpädagoge I Sozialpädagogin oder eine ver-
gleichbare Qualifikation

r möülichstmediativeKompetenzen,

* möglic.trst Kompetenzen in der Trennungs- und scheidungsberatung und
o möglichst Erfahrungen in der Risikoeinschätzung bei Verdacht auf Kindeswohlgefähr-

dung.

Für die Durchführung der Aufgabe sind feste Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter (incl. Vertre-
tung) zu benennen. Nehmen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Einzelfall auch Aufgaben nach
§§ 27141 SGB Vlll wahr, sind diese Aufgaben personell von den Aufgaben n"ci g s0 sGB
Vlllzu trennen.
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4. Finanzierung

Die Vergütung wird pro übertragenem Fall in Form einer Pauschate gezahlt.

Als Fall wird die Familie gezählt, unabhängig von der Anzahl der betroffenen Kinder und der
Anzahl der gerichtlichen Verfahren.

;;;;;*i*"-* t",i=u* z*itpunkt des Beginns der Bearbeitung durch den Freien Träger.

Die Fallpauschale ist auf der Basis einer durchschnittlichen Bearbeitungsdauer von 18 §tun-
den mit 4 bis 6 Kontakten pro Fallkalkuliert.

Mit der Faltpauschale sind sämtliche pro Fall entstehenden Kosten (2.8. auch Umgangsan-
bahnung, Dolmetscherkosten) abgegolten.

Die Fallpauschale wird von der Fachbehörde an die Tarifsteigerungen des öffenttichen
Dienstes angepasst. Die jeweils geltende Fallpauschale wird den Bezirken als'Anlage zu

diesen Grundsätzen bekannt gegeben.

5. Berichtswesen

Der Freie Tr'äger hat dem Jugendamt mindestens folgencie Daten zu übermitteln:

. Name/n der Familie

c Name des ältesten rninderjährigen Kindes mit Geburtsdatum

ASlAbteilung, aus der der Fall kommt

r Eingangsdatum beim Träger

Diese Daten werden dem Jugendamt entsprechend Cer jeweiligen Vereinbarung gemeidet.

Die jährlichen Sachberichte haben insbesondere folgende lnhatte:

r Vorliegende Fallkonstellation ((§§1671, 1626a, 1684,1685,1686a BGB)

. Abgeschlossene i Offene Fälle am Jahresende

. l(lflGFälle, die an den ASD zurückgegeben wurden

r Fälle mit einer einvernehmlichen Lösung

Fälle mit Empfehlung für einen begleiteten Umgang

. Fälie mit Empfehlung ftir eine Eziehungsberatung

6. lnkrafttreten I Überprtifungsklausel

Diese Grundsätze sind ab dern 1. Januar2015 amuwenden.

Die Fachbehörde und die Jugendämter rlberpnifen jährlich nach Ablauf des Haushaltsjahres,
ob die in diesen Grundsälzen getroffenen Festlegungen weiterhin vertretbar sind und beste-

hen bleiben können. lnsbesondere zu pnifen sind dabeidie Regelungen zu den übertragba-
ren Fallkonstellationen (Nr. 1), zur Finanzierung {Nr. 4} und zum Berichtswesen {Nr. 5} .


